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PRESSE-INFO 

ROLAND Rechtsschutz informiert  
 
 
 
 

Aufs Glatteis geführt: Wer hat welche Pflichten? 
Was Sie rechtlich rund um den Winterdienst wissen müssen 

 
Köln, 7. Februar 2018. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto: Schnee und Glatteis auf der 
Straße sind extrem gefährlich. Sind die Wege hingegen geräumt und gestreut, kann der eine oder 
andere Unfall vermieden werden. Doch wer muss überhaupt Winterdienst leisten? Und wer haftet, 
wenn jemand wegen Glätte auf dem Gehweg ausrutscht? ROLAND-Partneranwalt Volker Weingran 
von der Kanzlei Westanwälte in Heinsberg erklärt, was es rechtlich bei Schnee und Glätte zu be-
achten gibt. 
 
Winterdienst: Wer muss räumen und streuen? 
 
Anscheinend gibt es immer wieder Unklarheiten darüber, wer überhaupt räumen und streuen 
muss: der Mieter, der Vermieter – oder vielleicht sogar die Stadt? Rechtsanwalt Volker Weingran 
kennt die Antwort: „Grundsätzlich sind die Städte und Gemeinden in der Pflicht, Winterdienst zu 
leisten. Üblicherweise übertragen sie diese Pflicht allerdings auf die Anlieger – und zwar in be-
stimmten Satzungen. Damit sind dann die Grundstückseigentümer verpflichtet, zu räumen und zu 
streuen.“ Diese Satzungen regeln übrigens noch weitere Einzelheiten wie den Umfang des Winter-
diensts. Aber nur weil der Grundstückseigentümer zum Winterdienst verpflichtet ist, heißt das 
noch lange nicht, dass man sich als Mieter zurücklehnen kann. „Zwar ist der Mieter nicht per se 
dazu verpflichtet, den Gehweg zu räumen. Dennoch kann der Eigentümer diese Pflicht auf den 
Mieter übertragen – und zwar ausdrücklich im Mietvertrag“, erklärt ROLAND-Partneranwalt Volker 
Weingran. „Mit ‚ausdrücklich‘ ist gemeint, dass diese Verpflichtung nicht im Klauselwerk versteckt 
sein sollte. Der Mieter muss schließlich wissen, dass er die Verantwortung trägt.“  
 
Ab wann muss ich Winterdienst leisten? 
 
Muss ich schon bei leichtem Schneefall zu Besen, Streusalz und Schneeschnaufel greifen? Rechts-
anwalt Volker Weingran erklärt: „Die Pflicht zum Winterdienst besteht erst, wenn eine sogenannte 
allgemeine Glätte vorliegt. Das heißt, es muss in einem größeren Umfeld glatt sein. Eine einzelne, 
zufällige Stelle vorm Haus reicht also nicht aus – es sei denn, der Räumpflichtige hat dies bemerkt 
oder das Glatteis sogar selbst verursacht.“ Auch die Zeiten für den Winterdienst sind streng gere-
gelt, wie der Rechtsexperte weiß: „Die Streu- und Räumpflicht gilt werktags zwischen 7 und 20 
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Uhr, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 bzw. 9 Uhr. Wer es genau wissen will, kann sich 
bei seiner Stadt oder Gemeinde informieren.“ 
 
Wer haftet bei einem Unfall? 
 
Je nachdem, wie man auf einem nicht geräumten Gehweg fällt, kann schon ein kleiner Ausrutscher 
zu folgenschweren Verletzungen führen. Doch wer haftet dann? „Grundsätzlich bleibt immer der 
Grundstückseigentümer in der Haftung – selbst wenn er seine Räum- und Streupflicht auf den Mie-
ter übertragen hat. Denn er muss erst einmal nachweisen, dass er den Mieter regelmäßig kontrol-
liert hat, sodass sichergestellt war, dass dieser auch tatsächlich die Gehwege räumt und streut. Erst 
dann geht die Haftung auch wirklich auf den Mieter über“, so Rechtsanwalt Volker Weingran. Üb-
rigens: Auch als Fußgänger hat man bei Glatteis Pflichten. „Ist für den Fußgänger erkennbar, dass 
der Gehweg nicht geräumt bzw. gestreut ist, muss er sich den Verhältnissen anpassen. Bei einem 
Unfall muss er sich unter Umständen fragen lassen, warum er nicht die Straßenseite wechselte“, so 
der Rechtsexperte. Entgegen mancher Vermutung haftet also nicht automatisch der Grundstücks-
eigentümer, wenn etwas passiert – im Einzelfall kann sogar ein Mitverschulden des Hingefallenen 
hergeleitet werden. 
 
Winterdienst auf deutschen Straßen 
 
Auch als Rad- oder Autofahrer kann es auf den Straßen im Winter sehr gefährlich werden. Gilt 
nicht auch hier die Pflicht zum Winterdienst? ROLAND-Partneranwalt Volker Weingran kennt die 
Antwort: „Die Straßen sollten frei gehalten werden. ‚Sollten‘ bedeutet aber nicht, dass alle Straßen 
auch immer geräumt sein müssen.“ Es werde im Verkehr von Autofahrern erwartet, dass sie sich 
den winterlichen Straßenverhältnissen anpassen: „Die Städte und Gemeinden sollen dann dem 
Verkehrsaufkommen entsprechend für freie Straßen sorgen – vor allem dort, wo Verkehrsteilneh-
mer die Gefahren nur schlecht oder gar nicht als solche erkennen können.“ Bei einem Unfall haftet 
der Autofahrer in der Regel selbst – auch bei nicht geräumten Straßen –, da er offensichtlich nicht 
mit angepasster Geschwindigkeit fuhr. Es gibt allerdings eine Ausnahme, wie der Rechtsanwalt 
weiß: „Ausnahmsweise kann die Gemeinde oder die Stadt für den Schaden haftbar gemacht wer-
den, wenn ihr die Gefahrenstelle, die nicht gleich als solche zu erkennen war, bekannt war und sie 
es dennoch unterließ, diese zu räumen.“ 
 
 
 
Weitere Rechtstipps finden Sie auf unserer Internetseite 
www.roland-rechtsschutz.de/rechtstipps. 
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Über ROLAND Rechtsschutz 

Die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist ein Premium-Anbieter für Rechtsschutz mit 60 Jahren Erfahrung. Die Gesell-

schaft zählt mit Bruttobeitragseinnahmen in Höhe von 428,6 Millionen Euro im Jahr 2016 zu den wachstumsstärksten Anbie-

tern der Branche. Mit einem Marktanteil von mehr als zehn Prozent gehört ROLAND zu den führenden deutschen Rechts-

schutz-Versicherern. Zu dem Leistungsangebot des Rechtsschutz-Spezialisten zählen flexible Lösungen sowohl für Privat- als 

auch für Firmenkunden. Dank der modularen Produktstruktur können Kunden ihren Versicherungsschutz nach Bedarf zusam-

menstellen. 

Mit nur einem Anruf bei ROLAND (0221 8277-500) erhalten Kunden die beste Lösung für jedes rechtliche Problem. ROLAND 

klärt im ersten Schritt den Versicherungsschutz und bietet unmittelbar die Möglichkeit, die individuelle Rechtslage von einem 

unabhängigen Rechtsanwalt einschätzen zu lassen. Außerdem stehen den Versicherten von der telefonischen Rechtsberatung 

über die außergerichtliche Streitbeilegung bis hin zur Empfehlung eines versierten (Fach-)Anwalts alle Wege zu ihrem Recht 

offen. Führt die erste Wahl nicht zum Erfolg, können Kunden jederzeit einen anderen Service in Anspruch nehmen.  

 

Kurzprofil der ROLAND-Gruppe, Köln 

Die Gesellschaften der ROLAND-Gruppe gehören zu den führenden Anbietern von Rechtsschutz-, Schutzbrief- und 

Assistance-Leistungen. Die Gruppe hat 1.489 Mitarbeiter und Bruttobeitragseinnahmen von 449,7 Millionen Euro so-

wie Umsatzerlöse und sonstige Erträge von 54,5 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2016). 

 

Geschäftsbereiche: 

ROLAND Rechtsschutz: 1957 gegründet; gehört heute zur Spitzengruppe deutscher Anbieter; in mehreren europäischen 

Ländern erfolgreich; Rechtsschutz-Lösungen für Privat-, Unternehmens- und Industriekunden 

ROLAND Schutzbrief: führender deutscher Schutzbrief-Anbieter; innovative Schutzbrief-Konzepte für Versicherungen, In-

dustrie und Handel 

ROLAND Assistance: B2B-Dienstleistungskonzepte in den Geschäftsfeldern Mobilitätsdienstleistungen, Schadenmanagement 

und Kunden-Service 

 


